
In Thailand häufig gewählte Organisationen sind z.B. das 
Thai Arbitration Institute oder das Singapore International 
Arbitration Center. Stattdessen kann auch eine Instituti-
on in Europa vereinbart werden, wie z.B. die Internationale 
Handelskammer in Paris oder der Londoner Internationale 
Schiedsgerichtshof. Das Schiedsgericht sollte sinnvoller Wei-
se so gewählt werden, dass es zu keinen sprachlichen Pro-
blemen kommt und das gewählte Recht beherrscht wird.

2. Ist die Vollstreckung im Ausland möglich?

Bei grenzüberschreitenden Geschäfts- und Handelsbezie-
hungen ist es von überragender Bedeutung, dass die in 
einem Staat getroffenen Urteile auch im anderen Staat aner-
kannt und durchgesetzt werden können. Es ist keine Selbst-
verständlichkeit, dass jeder Staat ausländische Urteile an-
erkennt und ungeprüft vollstreckt. Wenn das Urteil in dem 
Land erstritten wird, in dem der Verlierer keine Vermögens-
werte hat, kann in einem anderen Land ein eigenständiges 
neues Gerichtsverfahren erforderlich werden.

Im Hinblick auf die privatrechtliche Arbitration existiert mit 
dem New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung 
und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche eine ver-
tragliche Rechtsgrundlage. Zu den Vertragsstaaten gehö-
ren seit über fünfzig Jahren neben Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Thailand und Singapur auch Vietnam,. Kambod-
scha, Laos und praktisch jeder andere Staat. Insoweit hat das 
Schiedsverfahren hier eher einen Vor- als einen Lagenachteil 
gegenüber staatlichen Verfahren.

Wenn auch die Anerkennung und Vollstreckung im Aus-
land grundsätzlich gegeben ist, so sind doch die nationalen 
Besonderheiten zu beachten. Wesentlich ist dabei das ge-
meinsame Verständnis, dass die Sach- und Rechtslage nicht 
erneut zu prüfen ist. Es kann somit nicht vorgebracht wer-
den, dass das Schiedsgericht falsch entschieden habe, den 
Sachverhalt nicht richtig erkannt habe oder die rechtlichen 
Regelungen falsch ausgelegt und angewendet habe. Ande-
renfalls wäre der Schiedsspruch im Ergebnis wertlos, da alles 
erneut auf den Prüfstand gestellt wird.

3. Was sind die thailändischen Besonderheiten?

Typischerweise erfolgt keine Anerkennung und Vollstre-
ckung staatlicher deutscher Gerichtsurteile durch die thai-
ländischen Behörden. Als Vertragsstaat des New Yorker 
Übereinkommens sieht die Lage bei einem Schiedsspruch 
besser aus. Die Erfahrung zeigt zudem, dass die Vollstre-
ckung von privatrechtlichen Schiedssprüchen aus dem Aus-
land den thailändischen Behörden leichter fällt als die Voll-
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1. Was ist Arbitration?

Arbitration ist der englische Begriff für ein Schiedsverfahren. 
Es handelt sich um eine privatrechtlich vereinbarte Form 
der Streitbeilegung zwischen den Vertragspartnern. Dies ist 
eine Alternative zur Klage vor den Zivilgerichten. Stattdes-
sen spricht ein privates Gericht sein Urteil ("Schiedsspruch") 
und typischerweise gibt es dann keine Berufungsmöglich-
keit mehr. Von Ausnahmefällen abgesehen ist der Weg zu 
den ordentlichen Gerichten damit endgültig versperrt.

In den meisten Fällen besteht das Schiedsgericht aus einem 
oder drei Schiedsrichtern. Sie werden häufig nicht nur im 
Hinblick auf ihre juristischen Fachkenntnisse, sondern auch 
bezüglich ihrer technischen oder kaufmännischen Erfah-
rungen ausgewählt. Diese Kombination aus Rechtskenntnis, 
Marktkenntnis und Technologieverständnis kann das Ver-
fahren verkürzen und die Entscheidungsfindung erleichtern. 
Die unkritische Vermischung dieser drei Aspekte kann aber 
auch zu krassen und überraschenden Fehlentscheidungen 
und einer langjährigen Blockade führen.

Bei der Wahl der Verfahrensregeln haben die Parteien drei 
Möglichkeiten. Sie können entweder die Spielregeln selbst 
aufstellen und hierzu ein umfangreiches Regelwerk verein-
baren. Oder sie wählen eine bestehende gesetzliche Rege-
lung, wie dies zum Beispiel in Deutschland in den §§ 1025 
ZPO vorgesehen ist. Die dritte und am häufigsten gewählte 
Methode ist die Bezugnahme auf die Verfahrensordnung ei-
ner Institution für Schiedsgerichtsbarkeit.
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5. Sind private Schiedsverfahren vorzugswürdig 
gegenüber einem staatlichen Gerichtsverfahren?

Es gibt sicherlich keine überzeugende Begründung für die 
Auffassung, dass Arbitration immer besser sei als ein or-
dentliches Gerichtsverfahren. Die Bewertung als schneller, 
sicherer und vertraulicher ist ein Mythos. So wie man sprich-
wörtlich keiner Statistik vertrauen sollte, die man nicht selbst 
gefälscht hat, so sollte man keinem Schiedsgericht vertrau-
en, das man nicht selbst eingesetzt hat.

Wer einer Handelskammer die konkrete Auswahl der Betei-
ligten überlässt, betreibt eher ein Vabanquespiel, als dass er 
eine kaufmännisch überlegte Entscheidung trifft. Die Wahl 
der Schiedsrichter bestimmt in der Praxis den Ausgang des 
Verfahrens. Da ist blindes Vertrauen nicht angebracht.

Die Vermeidung des einseitigen Heimvorteils eines der 
Beteiligten lässt sich auch durch eine Rechtswahl- und Ge-
richtsstandsklausel in einem neutralen Drittland erreichen. 
Wer seinen thailändischen Rechtsstreit lieber in Singapur, 
London oder Paris austragen möchte, kann deren Recht 
und deren staatliche Gerichte vertraglich vereinbaren. Ein 
Schiedsgericht ist hierfür nicht erforderlich.

Vor Gericht und auf hoher See, so sagt es die Erfahrung als 
Anwalt und Seemann, sind wir in Gottes Hand. Der bessere 
Weg als ein Gerichtsverfahren ist jedoch nicht das Schieds-
verfahren, sondern dessen Vermeidung. Dies wird geför-
dert durch eine sorgfältige vertragliche Vereinbarung des 
Leistungsaustausches Zug-um-Zug, durch die Vermeidung 
von unnötigen Vorausleistungen sowie die Ausgestaltung 
von angemessenen Sicherungsrechten. Wer vor ein Gericht 
jeglicher Art gehen muss, um mühsam sein Recht zu erstrei-
ten, hat bereits verloren.
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streckung staatlicher Zwangsmaßnahmen aus dem Ausland 
gegen thailändische Staatsangehörige.

In Thailand gilt sowohl für ausländische wie auch für einhei-
mische Schiedsverfahren der "Arbitration Act" von 2002. Er 
entspricht weitgehend dem Musterentwurf der Vereinten 
Nationen und allgemein üblichem internationalem Stan-
dard. In Section 23 der Regelung wird eine Haftung des 
Schiedsrichters für bewusste oder grob fahrlässige Fehlent-
scheidungen festgelegt. Dort wird auch die Höchststrafe 
von zehn Jahren Gefängnis im Falle einer Bestechung oder 
Bestechlichkeit geregelt.

Die Anerkennung ausländischer Schiedssprüche erfolgt in 
Thailand ohne eine (erneute) Prüfung der Sach- und Rechts-
lage. In der Praxis sind jedoch drei Hauptpunkte zu beach-
ten: Zum ersten wird geprüft, ob der Schiedsspruch die öf-
fentliche Ordnung ("ordre public") in Thailand verletzt. Dies 
ist kein ganz seltener Fall. Zum zweiten wird geprüft, ob die 
Gleichbehandlung beider Parteien  gegeben war. Dies be-
trifft insbesondere die Gewährung rechtlichen Gehörs für die 
unterlegene Seite. Und zum dritten muss sich der Schieds-
spruch innerhalb des Rahmens der Schiedsklausel bewegen. 
Die entsprechende begrenzte Prüfung ("Verfahren der Wir-
kungserstreckung") erfolgt durch ein thailändisches Gericht 
erster Instanz auf der Grundlage des Originals des auslän-
dischen Schiedsspruchs.

4. Welche Rechtsänderung ist für Thailand möglich?

Schiedsverfahren erfolgen auf freiwilliger Basis. Wenn eine 
Partei hierin eher einen Nachteil sieht und Schiedsklauseln 
pauschal ablehnt, ist dies nicht generell unvernünftig und 
aus moralischer Sicht keinesfalls zu kritisieren. Der thai-
ländische Staat vertritt gegenwärtig ene entsprechende 
Rechtsauffassung, wonach Schiedsverfahren in seinen ei-
genen Belangen nur in seltenen Ausnahmefällen akzeptiert 
werden sollen. Hierauf haben sich inländische und auslän-
dische Vertragsparteien frühzeitig und emotionslos einzu-
stellen.

Aufgrund der thailändischen gesetzlichen Regelungen und 
Verordnungen besteht für das schlecht beratene Unterneh-
men das Risiko, dass in Verträgen mit staatlichen Stellen 
enthaltene Schiedsklauseln unwirksam sind. Beide Vertrags-
beteiligte mögen dies bei Vertragsabschluss nicht gewusst 
haben. Das eigene Versäumnis einer sorgfältigen rechtli-
chen Prüfung führt in der Praxis häufig dazu, dass dem thai-
ländischen Staat der Vorwurf eines Investitionshindernisses 
gemacht wird. Diese Reaktion ist menschlich verständlich, 
juristisch aber fehlerbehaftet.

Vor diesem Hintergrund sind auch die Presseberichte über 
den angeblichen Widerstand ausländischer Handelskam-
mern und Interessengruppen zu sehen. Eine gesetzliche 
Neuregelung, die Schiedsklauseln mit staatlichen thailän-
dischen Stellen ausschließt, führt nicht zu einem Ungleich-
gewicht zu Lasten eines Investors, sondern zur Klarheit und 
Rechtssicherheit. Aufzwingen kann man die Schiedsklausel 
schließlich niemanden, nicht einmal dem thailändischen 
Staat.
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